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LegHB_VorA2_V2.1_01/2022 

B e g u t a ch t u n g s e n t w u r f  

Gesetz vom […], mit dem das Steiermärkische Grundversorgungsgesetz geändert wird 

Der Landtag Steiermark hat beschlossen: 

Das Steiermärkische Grundversorgungsgesetz, LGBl. Nr. 111/2016, zuletzt in der Fassung LGBl. 
Nr. 68/2025, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 lautet:  

„§ 1 

Ziel 

(1) Ziel dieses Gesetzes ist die Gewährung der vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und 
schutzbedürftige Fremde (in den folgenden Paragrafen als Fremde bezeichnet). 

(2) Bei der Gewährung von Leistungen der Grundversorgung ist so weit wie möglich die 
Familieneinheit im Sinne des § 2 Z 6 zu wahren.“ 

2. In § 4 Z 2 wird das Wort „angemessene“ durch das Wort „notwendige“ ersetzt. 

3. § 4 Z 6 lautet: 

 „6. notwendige Maßnahmen für pflegebedürftige Personen;“ 

4. § 4 Z 8 und 9 lauten: 

 „8. Übernahme von Beförderungskosten bei angeordneten Überstellungen und behördlichen 
Ladungen; 

 9. Übernahme der für den Schulbesuch erforderlichen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kostentragung 
nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967 und Bereitstellung des notwendigen Schulbedarfs 
für Schüler;“ 

5. § 6 Abs. 1 lautet: 

„(1) Leistungen sind in erster Linie in Form von Sachleistungen zu erbringen. Geldleistungen sind so 
weit wie möglich hintanzuhalten und, sofern ein entsprechendes System vorhanden ist, über eine 
Sachleistungskarte abzuwickeln. Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Leistungsform.“ 

6. § 6 Abs. 5 bis 7 lauten:  

„(5) Die Höhe der Leistungen ist unter Berücksichtigung des Einkommens und des verwertbaren 
Vermögens der Fremden zu gewähren, wobei auch das Einkommen des im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Ehegatten, des eingetragenen Partners, des Lebensgefährten sowie der unterhaltspflichtigen 
Personen zu berücksichtigen ist. Als Einkommen und verwertbares Vermögen sind grundsätzlich alle 
Einkünfte, Geldleistungen und Vermögenswerte zu berücksichtigen. Die Landesregierung kann durch 
Verordnung bestimmte Einkünfte von der Einkommensanrechnung ausnehmen. 

(6) Form und Höhe der Leistungen sind davon abhängig zu machen, dass Fremde unter 
Berücksichtigung der ausländerbeschäftigungsrechtlichen Bestimmungen ihre Arbeitskraft in zumutbarer 
Weise einsetzen und sich um entsprechende Erwerbsmöglichkeiten oder gemeinnützige Hilfstätigkeiten 
bemühen. Dabei ist auf deren persönliche Verhältnisse, insbesondere deren Lebensalter und 
gesundheitlichen Zustand, angemessen Bedacht zu nehmen. 
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(7) Im Fall einer Massenfluchtbewegung sind Leistungen unter Beachtung der im Sinne des Art. 8 
der Grundversorgungsvereinbarung festgelegten Regelungen zu gewähren. Jedenfalls ist die 
Unterbringung in geeigneten Unterkünften, die entsprechende Versorgung und die medizinische 
Notversorgung, einschließlich der unbedingt erforderlichen Behandlung von Krankheiten, zu gewähren.“ 

7. § 6 Abs. 8 entfällt. 

8. § 7 und § 8 lauten: 

„§ 7 

Verweigerung, Einstellung und Einschränkung von Leistungen 

(1) Leistungen sind zu verweigern, einzustellen oder einzuschränken, wenn Fremde 

 1. eine angebotene Leistung ablehnen, eine zugewiesene Unterkunft nicht in Anspruch nehmen 
oder ohne begründete Abmeldung verlassen; 

 2. keinen Nachweis darüber erbracht haben, dass der Antrag auf internationalen Schutz innerhalb 
von zwei Wochen nach der Ankunft in Österreich gestellt wurde; 

 3. innerhalb von sechs Monaten nach rechtskräftigem Abschluss eines Asylverfahrens einen 
neuerlichen Antrag auf internationalen Schutz (Asylantrag) gestellt haben, oder weil ihre 
Asylanträge von der Asylbehörde wegen entschiedener Sache zurückgewiesen wurden; 

 4. nach Ablauf von sechs Monaten nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens einen 
neuerlichen Antrag auf internationalen Schutz (Asylantrag) gestellt haben und Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass die neuerliche Antragstellung im Wesentlichen dazu dient, um 

 a) die fremdenpolizeiliche Abschiebung zu verhindern oder 

 b) finanzielle Leistungen des Landes oder andere Vorteile zu erlangen; 

 5. einen Sachverhalt verwirklicht haben, der einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG 2005) 
darstellen kann; 

 6. wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung verurteilt worden sind, die einen Grund des 
Verlustes des Aufenthaltsrechts gemäß § 13 AsylG 2005 darstellen kann; 

 7. die Aufrechterhaltung der Ordnung in einer organisierten Unterkunft durch grobe Verstöße gegen 
die Hausordnung (§ 10 Abs. 2) fortgesetzt und nachhaltig gefährden; 

 8. den Anzeige-, Mitwirkungs- oder Rückerstattungspflichten nach diesem Gesetz oder den 
Mitwirkungspflichten im asyl- oder fremdenrechtlichen Verfahren nicht nachkommen, nachdem 
sie auf die Folgen des Verhaltens nachweislich aufmerksam gemacht wurden; 

 9. eine erteilte Auflage, Bedingung oder Anordnung nicht befolgen; 

 10. gewährte Geldleistungen trotz einmaliger Verwarnung wiederholt zweckwidrig verwenden; 

 11. die Steiermark nicht nur vorübergehend verlassen haben, es sei denn, es sprechen besondere 
berücksichtigungswürdige Umstände gegen die Entziehung von Leistungen; 

 12. einen Hauptwohnsitz außerhalb der Steiermark begründen; 

 13. eine die öffentliche Gesundheit gefährdende Krankheit aufweisen und den 
Untersuchungsverpflichtungen nicht nachkommen oder den medizinischen Heilungsverlauf 
durch ihr Verhalten gefährden; 

 14. gemäß § 38a SPG weggewiesen werden; 

 15. Hilfstätigkeiten gemäß § 10 Abs. 3 Z 1 verweigern; 

 16. ihre Arbeitskraft nicht in zumutbarer Weise einsetzen und sich nicht um entsprechende 
Erwerbsmöglichkeiten oder gemeinnützige Tätigkeiten bemühen; 

 17. im Bundesgebiet entgegen den Bestimmungen des Waffengesetz 1996 Waffen oder Munition 
besitzen. 

(2) Leistungen sind überdies zu verweigern, einzustellen oder einzuschränken, wenn die 
Voraussetzungen des § 3 nicht oder nicht mehr vorliegen oder das Asylverfahren eingestellt oder 
gegenstandslos wurde. 

(2a) Die Einstellung von gemäß § 4 Z 1, 2, 3 oder 11 an Fremde gemäß § 2 Z 3 gewährte Leistungen 
aus einem der in Abs. 1 Z 6, 7, 9, 10 und 13 genannten Gründen ist unzulässig.  

(2b) Die Einstellung nach Abs. 1 Z 15 und Z 16 von Leistungen an Fremden gemäß § 2 Z 3 erfolgt 
nach zweimaliger Verweigerung. 

(3) Die Verweigerung, Einstellung und Einschränkung von Leistungen hat verhältnismäßig zu 
erfolgen. Auf die Situation besonders schutzbedürftiger Fremder ist Rücksicht zu nehmen. 
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(4) Der Entscheidung, Leistungen zu verweigern, einzuschränken oder zu entziehen, hat eine 
Anhörung der betroffenen Person, soweit diese ohne Aufschub möglich ist, voranzugehen. 

(5) Durch die Verweigerung, Einstellung und Einschränkung von Leistungen darf die medizinische 
Notversorgung der Fremden nicht gefährdet werden. 

§ 8 

Ruhen von Leistungen 

Die Unterstützung für Fremde, die für mindestens 24 Stunden angehalten werden, ruht für die Dauer 
der Anhaltung.“ 

9. § 10 lautet: 

„§ 10 

Betreten von und Aufenthalt in organisierten Unterkünften, Hilfstätigkeiten 

(1) Die Landesregierung kann durch Verordnung, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
oder zur Vorbeugung gefährlicher Angriffe auf Leben, Gesundheit oder Freiheit von Menschen oder 
Eigentum oder zur Sicherung der Sachausstattung erforderlich ist, unbefugtes Betreten oder unbefugten 
Aufenthalt in organisierten Unterkünften verbieten. 

(2) Die Landesregierung hat zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit mit Verordnung eine 
Hausordnung erlassen. Diese ist in der organisierten Unterkunft an einer allgemein zugänglichen Stelle 
anzuschlagen und den Fremden bei der Aufnahme in die organisierte Unterkunft zur Gänze nachweislich 
zur Kenntnis zu bringen. 

(3) Fremde, die in einer organisierten Unterkunft untergebracht sind, können herangezogen werden 

 1. für Hilfstätigkeiten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer Unterbringung stehen (z. B. 
Reinigung, Küchenbetrieb, Transporte, Instandhaltung), oder 

 2. mit ihrem Einverständnis für gemeinnützige Hilfstätigkeiten für das Land oder eine Gemeinde 
(z. B. Landschaftspflege und -gestaltung, Betreuung von Park- und Sportanlagen, Unterstützung 
in der Administration, Renumerantentätigkeiten); für solche Hilfstätigkeiten ist eine 
angemessene Entschädigung unter Berücksichtigung der Leistungen zu gewähren. 

(4) Durch die Tätigkeiten nach Abs. 3 wird kein Arbeits-/Dienstverhältnis begründet. 

(5) Fremden in organisierten Unterkünften ist der Kontakt zu Verwandten, Rechtsbeiständen oder 
Beratern, Vertretern des Amtes des hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) und 
anderen auf dem Gebiet des Flüchtlingswesen tätigen internationalen und nationalen Organisationen 
sowie anerkannten Nichtregierungsorganisationen zu ermöglichen. Diesen Personen darf der Zugang zur 
Unterkunft nicht grundlos verwehrt werden; eine Zugangsbeschränkung ist primär aus Gründen der 
Sicherheit zulässig.“ 

10. In § 11 Abs. 2 wird das Wort „drei“ durch das Wort „fünf“ ersetzt.  

11. § 14 Abs. 1 lautet:  

„(1) Im Falle einer Beschwerde gegen Bescheide gemäß § 13 Abs. 3 Z. 1 ist Fremden unentgeltliche 
Rechtsberatung und Rechtsvertretung zu gewähren, wenn der Fremde nicht über ausreichende finanzielle 
Mittel verfügt, um selbst für eine Rechtsberatung und Rechtsvertretung zu sorgen.“ 

12. In § 14 Abs. 3 wird das Wort „erfolgt“ durch das Wort „erfolgen“ ersetzt.  

13. § 15 lautet: 

„§ 15 

Anzeigepflicht 

Fremde, bei Minderjährigen deren gesetzliche Vertreter, haben der Landesregierung jede Änderung 
der für die gewährten Leistungen maßgeblichen Umstände, wie die Einkommens-, Vermögens-, Wohn- 
und Familienverhältnisse, die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, umgehend, jedoch längstens innerhalb 
von zwei Werktagen, anzuzeigen.“ 
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14. § 19 und § 20 lauten:  

„§ 19 

Datenverarbeitung 

(1) Das Amt der Landesregierung ist ermächtigt, zum Zweck der Prüfung der Gewährung, 
Verweigerung, Einstellung, Einschränkung, des Ruhens, Erlöschens der Leistung und der Rückerstattung 
folgende personenbezogenen Daten im Rahmen des aufgrund des Art. 1 Abs. 3 der 
Grundversorgungsvereinbarung iVm § 8 Abs. 3 GVG-Bund 2005 errichteten 
Betreuungsinformationssystems mit den jeweils zuständigen Organen der Vertragspartner der 
Grundversorgungsvereinbarung als datenschutzrechtlich gemeinsam Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 in 
Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 DSGVO zu verarbeiten: 

 1. von Personen, die Leistungen nach diesem Gesetz beantragen: Identifikations-, Melde- und 
Kontaktdaten, Geschlecht, Geburtsort und -land, Staatsbürgerschaft, Personenstand, Lichtbild, 
Sozialversicherungsnummer, Religionsbekenntnis und -strömung, 
Volksgruppenzugehörigkeit, Daten von Familienangehörigen, Daten zu 
Verwandtschaftsverhältnissen, Bankdaten, wirtschaftliche Daten (insbesondere Einkommen, 
Vermögen, Beschäftigung, Leistungsbeziehung von Sozial- und Familienleistungen, 
Pflegegelddaten), verwaltungsstrafrechtlich personenbezogene Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten, Aufenthalts-, Asyl- und Aufenthaltsverfahrensdaten, 
Grundversorgungs- und IFA-Zahl, Daten zum Antrag, Versorgungsinformationen wie Art und 
Ausmaß der gewährten Leistungen, Daten zur Schul- und Berufsbildung, Daten über 
gemeinnützige Hilfstätigkeiten, Umfang der Arbeitsfähigkeit, Gesundheitsdaten soweit diese 
zur Beurteilung im Zusammenhang mit Zwecken der Grundversorgung notwendig sind, 
personenbezogene Daten zur Beurteilung der Hilfs- und Schutzbedürftigkeit und der 
besonderen Schutzbedürftigkeit;  

  2.von Familienangehörigen nach § 2 Z 6: Identifikations-, Melde- und Kontaktdaten, Daten zu 
Verwandtschaftsverhältnissen Grundversorgungszahl, IFA-Zahl, Sozialversicherungsnummer, 
Asyl- und Aufenthaltsverfahrensdaten; 

 3. von Einrichtungen und Rechtsträgern von Einrichtungen nach § 9: Identifikations-, Melde- 
und Kontaktdaten, Art der Leistungserbringung; 

 4. von Vertretern und Bevollmächtigten von Personen nach Z 1: Identifikations-, Melde- und 
Kontaktdaten, Registerauszüge (Firmenbuch, Vereinsregister); 

 5. von Dienstgeber und Arbeitgeber: Identifikations-, Melde-, Aufenthalts- und Kontaktdaten, 
Beschäftigungsdaten und Einkommensdaten des Fremden; 

 6. von Personen, Einrichtungen und Rechtsträgern bei denen gemeinnützige Hilfstätigkeiten 
erbracht werden: Identifikations-, Melde- und Kontaktdaten und Beschäftigungsdaten des 
Fremden.  

(2) Das Amt der Landesregierung ist datenschutzrechtlich verantwortlich nach Art. 4 Z 7 DSGVO in 
den in die Zuständigkeit der Landesregierung fallenden Angelegenheiten. Folgende personenbezogene 
Daten dürfen verarbeitet werden:  

 1. zum Zweck der Prüfung der Gewährung, Verweigerung, Einstellung, Einschränkung, des 
Ruhens, Erlöschens der Leistung und der Rückerstattung:  

 a) von Personen, welche Personen nach Z 1 aufgrund gesetzlicher, statarischer oder vertraglicher 
Reglung zum Unterhalt verpflichtet sind: Identifikations-, Melde-, Aufenthalts-, und 
Kontaktdaten, personenbezogene Daten über Angehörige im Zusammenhang mit 
Unterhaltspflichten, personenbezogene Daten zur Beurteilung der Versorgungsansprüche 
inklusive Einkommens- und Vermögennachweise und -verhältnisse, Grundversorgungs- und 
IFA-Zahl; 

 b) von Einrichtungen und Rechtsträgern zur Unterbringung von pflegebedürftigen Personen: 
Bezeichnung und Art der Einrichtung, Adresse, Kontaktdaten, Ansprechperson, Bankdaten; 

 2. zum Zweck der Eignungsfeststellung, des Vertragsabschlusses, der Kontrolle und des 
Qualitätsmanagements:  

 a) von Einrichtungen und Rechtsträgern von Einrichtungen nach § 9 Abs. 1: Bezeichnung und 
Art der Einrichtung, Adresse, Kontaktdaten, Ansprechperson, Registerauszüge (Firmenbuch, 
Vereinsregister), Verfahrensdaten, Art der Leistungserbringung, Bankdaten, Vertrags- und 
Unterkunftsdaten, Bildmaterial, in dessen Herstellung die Einrichtung oder der Rechtsträger 
der Einrichtung eingewilligt hat; 
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 b) von Einrichtungen und Rechtsträgern von Einrichtungen nach § 9 Abs. 2 sowie Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe: Bezeichnung und Art der Einrichtung, Adresse, Kontaktdaten, 
Ansprechperson, Registerauszüge (Firmenbuch, Vereinsregister), Verfahrensdaten, 
Bescheiddaten, Leistungsangebot, Art der Leistungserbringung, Bankdaten, Unterkunftsdaten, 
Daten von Mitarbeitern, Bildmaterial, in dessen Herstellung die Einrichtung oder der 
Rechtsträger der Einrichtung eingewilligt hat;  

 c) von Personal der Einrichtungen und Rechtsträgern von Einrichtungen nach § 9 Abs. 2 sowie 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe: Identifikationsdaten, Geschlecht, Schul- und 
Berufsausbildung, Qualifikationsnachweis (inkl. Praxis, Fortbildungsnachweis), 
Beschäftigungsausmaß, personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 
Straftaten (Strafregisterauszug, Sonderauskunft zu Sexualstraftätern); 

 3. zum Zweck der Kostenverrechnung von Leistungen mit Gebietskörperschaften nach der 
Grundversorgungsvereinbarung, Trägern der Sozialversicherung sowie Einrichtungen und 
Institutionen, welche zur Leistungserbringung gemäß § 9 herangezogen werden: von Personen, 
die Leistungen beantragen: Identifikationsdaten, Meldedaten, Grundversorgungs- und IFA-Zahl, 
Unterkunftsdaten und Leistungsdaten. 

(3) Die Amt der Landesregierung darf die gemäß Abs. 1 und 2 verarbeiteten personenbezogenen 
Daten, zu den in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Zwecken an 

 1. die mit der Grundversorgung von Fremden betrauten Dienststellen und Beauftragten der Länder 
und des Bundes, die Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice, die Sozialversicherungsträger und 
den Dachverband der Sozialversicherungsträger, die Asylbehörden, die Gerichte, die 
Staatsanwaltschaften, die Sicherheitsbehörden, die Finanzämtern, die österreichischen 
Vertretungsbehörden, die für die Besorgung der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe, der 
Behindertenhilfe, der Sozialunterstützung, der Sozialhilfe und der Grundversorgung zuständigen 
Organe, den österreichischen Integrationsfonds, die Vertreter des Hochkommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge, die Asylbehörden in Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 
beauftragte Beförderungsunternehmen, die Volksanwaltschaft; 

 2. die im Abs. 1 genannten Personen und Einrichtungen, die an der Prüfung der 
Leistungsvoraussetzungen, der Gewährung der Grundversorgung oder der Durchführung der 
Rückerstattung beteiligt sind 

elektronisch übermitteln, soweit sie für die Vollziehung der jeweiligen gesetzlich übertragenen oder 
vertraglichen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden.  

(4) Die Erfüllung von Informations-, Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs- und sonstigen 
Pflichten nach den Bestimmungen der DSGVO gegenüber der oder dem Betroffenen obliegt jedem 
Verantwortlichen nur hinsichtlich jener personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit den von 
ihm geführten Verfahren oder den von ihm gesetzten Maßnahmen verarbeitet werden. Nimmt ein 
Betroffener oder eine Betroffene unter Nachweis seiner oder ihrer Identität ein Recht nach der DSGVO 
gegenüber einem unzuständigen Verantwortlichen wahr, ist der Betroffene oder die Betroffene an den 
zuständigen Verantwortlichen zu verweisen.  

(5) Das Amt der Landesregierung und die in § 8 Abs. 1 GVG-Bund genannten Dienststellen haben 
durch technische und organisatorische Maßnahmen zu gewährleisten, dass 

 1. die Verarbeitung von Daten und die Einsichtnahme in diese nur durch dazu berechtigte Personen 
erfolgen kann; 

 2. eine Vernichtung, Veränderung oder Abfrage der Daten durch unberechtigte Dritte verhindert 
wird; 

 3. alle Verwendungsvorgänge im notwendigen Ausmaß protokolliert werden; 

 4. die Verarbeitung den Grundsätzen der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit entspricht. 

(6) Die nach Abs. 1 und 2 verarbeiteten personenbezogenen Daten sind längstens 2 Jahre nach 
Beendigung des Bezuges von Leistungen nach diesem Gesetz zu Dokumentationszwecken 
aufzubewahren, sofern diese nicht über diesen Zeitraum hinaus in anhängigen Verfahren oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt werden und keine 
besonderen Bestimmungen anwendbar sind. Strafregisterauszüge und Sonderauskünfte zu 
Sexualstraftätern gemäß Abs. 2 Z 2 lit. c sind nach ihrer Überprüfung unverzüglich zu löschen. 

§ 20 

Strafbestimmungen 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
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 1. entgegen einer Verordnung gemäß § 10 Abs. 1 eine organisierte Unterkunft unbefugt betritt oder 
sich in dieser aufhält; 

 2. durch falsche Angaben oder durch Verschweigen entscheidungsrelevanter 
Tatsachen Leistungen erlangt hat; 

 3. als Dienstgeber oder Bestandgeber ihrer Auskunftspflicht gemäß § 17 Abs. 2 nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt; 

 4. die Aufrechterhaltung der Ordnung in einer organisierten Unterkunft durch grobe Verstöße gegen 
die Hausordnung (§ 10 Abs. 2) fortgesetzt und nachhaltig gefährdet hat; 

 5. der Anzeigepflicht nach § 15 nicht nachkommt. 

(1a) Der Versuch von Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1, 2 und 4 ist strafbar.  

(2) Von der Bezirksverwaltungsbehörde sind Verwaltungsübertretungen gemäß 

 1. Abs. 1 Z. 1 mit einer Geldstrafe von € 100 bis zu € 1.700,-- im 
Nichteinbringungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Tagen bis zu vier Wochen 
zu bestrafen; 

 2. Abs. 1 Z. 2 mit einer Geldstrafe von € 100 bis zu € 2.000,-- im 
Nichteinbringungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Tagen bis zu vier Wochen 
zu bestrafen; 

 3. Abs. 1 Z. 3 mit einer Geldstrafe von € 100 bis zu € 500,-- im Nichteinbringungsfall 
mit Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Tagen bis zu einer Woche zu bestrafen. 

 4. Abs. 1 Z 4 mit einer Geldstrafe von € 100 bis zu € 2.000,-- im 
Nichteinbringungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Tagen bis zu vier Wochen 
zu bestrafen; 

 5. Abs. 1 Z 5 mit einer Geldstrafe von € 100 bis zu € 2.000,-- im 
Nichteinbringungsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Tagen bis zu vier Wochen 

zu bestrafen. 

(3) Ist eine Person einer Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 schuldig, derentwegen sie bereits 
einmal bestraft worden ist, so kann an Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe im Ausmaß der für die 
betreffende Tat angedrohten Ersatzfreiheitsstrafe verhängt werden; ist eine solche Person bereits zweimal 
bestraft worden, so können Geld- und Freiheitsstrafe auch nebeneinander verhängt werden. Eine 
Freiheitsstrafe ist aber nur zulässig, wenn es ihrer bedarf, um die betreffende Person von weiteren 
Verwaltungsübertretungen der gleichen Art abzuhalten. 

(4) Geldstrafen fließen dem Land zu und sind für Leistungen der Grundversorgung zu verwenden.“ 

15. Dem § 25a werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt: 

„(3) In der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 68/2025 ist § 24a mit 1. September 2025 in Kraft 
getreten. 

(4) In der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. [...] treten § 1, § 3 Abs. 2 Z 1, § 4 Z 2, 6, 8 und 9, § 6 
Abs. 1, 5 bis 7, § 7, § 8, § 10, § 11 Abs. 2, § 14 Abs. 1 und 3, § 15, § 19 sowie § 20 mit […] in Kraft; 
gleichzeitig tritt § 6 Abs. 8 außer Kraft.“ 


